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Ferienpass-Aktion 
 

Ab Montag, 20. Juli 2020 
gibt es wieder Ferienpässe. 
Diese werden ausschließlich von der 
Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld ausgegeben. 
Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche 
aus dem Landkreis Würzburg ab 6 Jahren sowie 
Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien im Land-
kreis Würzburg verbringen. Auch in diesem Jahr 
können Schüler und Auszubildende (Nachweis 
erforderlich) im Alter von 18 Jahren bis zur Voll-
endung des 21. Lebensjahres den Ferienpass er-
halten. 
ACHTUNG: Aufgrund der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO vom 25.05.2018) weisen wir 
darauf hin, dass die bei der Ferienpassausgabe 
erhobenen Daten (Name und Geburtsdatum) an 
das Kreisjugendamt Würzburg weitergeleitet wer-
den. Der Ferienpass ist nicht übertragbar und nur 
mit eingeklebtem Lichtbild gültig. Das Lichtbild 
muss beim Kauf des Ferienpasses vorgelegt wer-
den. 
 

Kosten: 
Ferienpass    5,00 € 
 

Die Sommerferienkarte ist an allen Verkaufsstel-
len des VVM erhältlich. Zur Benutzung der Som-
merferienkarte wird eine Stammkarte benötigt. 
Infos gibt es unter www.vvm-info.de. 
 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der 
Ferienpass (und ggf. die Sommerferienkarte) 
kostenlos ausgegeben werden: 

• ab dem 3. Kind einer Familie, sofern der Feri-
enpass vom ersten und zweiten Kind käuflich 
erworben wurde 

• Kinder von Arbeitslosengeld-II-/Sozialhilfe-
Empfängern und Asylbewerbern 

 

• arbeitslose Jugendliche 

• behinderte Kinder und Jugendliche und junge 
Erwachsene (bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres) 

• Kinder in Pflegefamilien 

• Kinder und Heranwachsende mit begründe-
tem Bedarf durch den Allgemeinen Sozial-
dienst 

• Kinder von Wohngeld- und Lastenzuschuss-
empfängern 

• Anspruchsberechtigte ab 18 Jahren müssen 
einen eigenen Nachweis vorlegen 

 

Der Ferienpass gilt von Freitag, 24. Juli 2020 bis 
Montag, 7. September 2020. 
 

Kontakt: 
Aktuelle Informationen, Veranstaltungskalender 
und Sommerferienprogramm 2020 sind zu finden 
unter www.jugend-landkreis-wue.de. 
Landratsamt Würzburg, Amt für Jugend und Fa-
milie Würzburg (Kommunale Jugendarbeit), Fries-
straße 5, 97074 Würzburg 
Mail: ferienpass@lra-wue.bayern.de 
Tel. 0931/8003-5823 oder 0931/8003-5828 
 

Corona und der Ferienpass 
Gerade in diesem Jahr sollen für Ferienpassbesit-
zer wieder zahlreiche Angebote gemacht werden. 
Das geht aber nur, wenn sich alle an die bekann-
ten Regeln halten. Noch ist nicht klar, wie die Situ-
ation in den großen Sommerferien sein wird. Viele 
Programmpunkte werden nur mit vorheriger An-
meldung angeboten, also lest das Angebot eurer 
Wahl ganz genau durch und meldet euch gegebe-
nenfalls an. Es kann durchaus sein, dass das eine 
oder andere Angebot nicht stattfindet oder kurz-
fristig geändert wird. Daher vorher unbedingt auf 
die Homepage des jeweiligen Veranstalters 
schauen oder anrufen!  

 
 

 

http://www.vvm-info.de/
http://www.jugend-landkreis-wue.de/


Würzburger Straße 31, 33
97230 Estenfeld

• 23 Eigentumswohnungen in 2 Gebäuden
• 2–5-Zimmerwohnungen von ca. 64 m² bis ca. 178 m²
• Tiefgaragen- und Außenstellplätze
• Wohnungen mit Gartenanteilen
• Bezugsfertig Ende 2020
• Baubeginn ist erfolgt

unverbindliche Visualisierung
Baufortschritt per Webcam:
gloeckle-bau.de/webcams/ 
neubau-2-mehrfamilienhaeuser-
23-we-in-estenfeld

Immobilienvermittlung:Bauträger:

Info-Telefon 0931 3826161
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BÜRGERMEISTER-SPRECHSTUNDEN 
 

Dienstag 18:00 - 19:00 Uhr 
im Rathaus Obereisenheim 

 

Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 
im Rathaus Untereisenheim. 

 

Bei Angelegenheiten die voraussichtlich eine 
längere Besprechung erfordern, bitte einen  
separaten Termin mit mir ausmachen. 
 
Christian Holzinger, 0162/2087400 
bgm@eisenheim.de 
 

 
 
 

 

So erreichen Sie das 

Main-Kinderhaus Eisenheim 
 

Leiterin des Mainkinderhauses 
 Susanne Oestreicher 09386/9790977 
 
Krippe „Eulennest“ 
 Pia Rösner  09386/9790981 
 
Krippe „Mäusenest“ 
 Susanne Oestreicher 09386/9790977 
 
Kindergarten „Elefantenwald“ 
 Fabienne Dittmann 09386/9790976 
 
Kindergarten „Bärenhöhle“ 
 Erika Binner  09386/9790965 
 
Hortgruppe „Fuchsbau“ 
 Sabrina Schwind 09386/9790978 
 
Büro/Anrufbeantworter 09386/9790979 
 

www.mainkinderhaus.de 
E-Mail: info@mainkinderhaus.de  

 

 
 
 
 

 
 

Verwaltungsgemeinschaft 
ESTENFELD 

 
Das Rathaus in Estenfeld ist zu den gewohnten 

Öffnungszeiten zugänglich.  
 

- Sie müssen bitte klingeln  
- Ein Mitarbeiter wird Sie dann abholen  
- Bitte tragen Sie einen Mundschutz  
 
Dringende Besuche im Rathaus Estenfeld sollen 
zuvor telefonisch angekündigt werden, um abzu-
klären, ob das Anliegen auch per Telefon, Mail oder 
Fax erledigt werden kann.  
Bitte haben Sie Verständnis, auch im Sinne unserer 
Mitarbeiter.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Öffnungszeiten 
Rathaus Estenfeld 

 

Montag bis Freitag      08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag       14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag       14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Montag Nachmittag      geschlossen 
Mittwoch Nachmittag     geschlossen  
 

Bürgerservice Tel. 09305/888-0 
 

Bei Gewerbean-, Gewerbeum- oder Gewerbeabmel-
dungen ist eine vorherige Terminvereinbarung (Tel. 
09305/888-50) von Vorteil. 
 

Bei Beratung zu Bauanträgen ist ebenfalls eine vorheri-
ge Terminvereinbarung (Tel. 09305/888-17 oder 888-
56) notwendig. 
 

Bitte beachten Sie: Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben flexible Arbeitszeiten. Bitte nutzen Sie 
die Möglichkeit zur Vereinbarung von Terminen. 
 

 
 

mailto:bgm@eisenheim.de
mailto:M@ainkinderhaus
http://www.mainkinderhaus.de/
mailto:info@mainkinderhaus.de
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GEMEINDE:  Markt Eisenheim 

KREIS:   WÜRZBURG 

 

BEKANNTMACHUNG 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Rosenberg“ gem. § 13b BauGB 

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Bau GB 
 
 

In der Sitzung am 25.09.2019 beschloss der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenheim den 
Bebauungsplan „Rosenberg“, Gemarkung Untereisenheim, aufzustellen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde ordnungsgemäß am 19.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Das Verfahren wird gemäß § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt.  
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Rosenberg“ zielt auf die Regelung einer sachgerechten 
Erschließung und die Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ab.  
Der Bebauungsplan „Rosenberg“ umfasst eine Fläche von ca. 1,22 ha (Geltungsbereich) und 
dient der kurzfristigen Schaffung von 8-9 Bauplätzen. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Rosenberg“ liegt nord-westlich der „Josef-Walter-Straße“. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 1718 (Teilfläche), 1561, 1560, 1559, 1561/1, 
1556 und 1559/1 (Teilfläche) der Gemarkung Untereisenheim. 
 

Mit Beschluss vom 23.10.2019 ordnete der Gemeinderat des Markt Eisenheim die Auslegung 
der Planunterlagen nach § 3 Abs. 1 BauGB an. 
 

Die Entwurfsunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplans „Rosenberg“ mit der Begründung 
liegen in der Zeit vom 

 
26.06.2020 bis 17.07.2020 

 
 

in der Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld, Untere Ritterstraße 6, 97230 Estenfeld, Zimmer 
014, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Sowie auf 
der Homepage des Markt Eisenheim: 
 

https://www.eisenheim.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eisenheim.de/
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Folgende Informationen liegen der Gemeinde Estenfeld vor:  
 

A. Bebauungskonzepte           4 
 

B. Kurzbegründung            6 
1. Anlass und Ziel            6 
2. Planungsrechtliche Situation            6 
3. Bebauungsplan der Einbeziehung von Außenbereichsflächen      6 
4. Übergeordnete Vorgaben           7 
5. Lage des Gebietes            7 
6. Größe und Beschaffenheit des Gebietes, Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse   7 
7. Städtebauliches Konzept, Erschließung         9 
8. Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes      11 
9. Art und Maß der baulichen Nutzung         11 
10. Ver- und Entsorgung          11 
11. Immissionsschutz, Kreisstraße WÜ 4        12 
12. Durchführung Erschließung und Bodenordnung       13 
 

C. Hinweise zum Verfahren          13 
 

 
Während des o.g. Zeit können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden; nicht innerhalb der Auslegung abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  
 

Ein Antrag gemäß § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (d.h. ein Antrag auf rechtliche 
Überprüfung des Bebauungsplans durch den Verwaltungsgerichtshof) ist unzulässig, soweit 
mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.  
 
 
 
Estenfeld, den 19.06.2020 
 
 
 
Holzinger, 
Erste Bürgermeister 
 
 
Zum Aushang: 19.06.2020 
Abgenommen: 
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
ESTENFELD 

 

       Telefon-Nr. 0 93 05 / 888-0 
       Telefax-Nr. 0 93 05 / 88888 (Verwaltung) 
 

A N S C H L Ü S S E : 
 

Bürgermeister Eisenheim  Holzinger, Christian  888-37 
   0162/2087400 

bgm@eisenheim.de 
 

Bürgermeisterin Estenfeld Schraud, Rosalinde 888-22 
buergermeisterin@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Bürgermeisterin Prosselsheim Börger, Birgit 888-53 
b.boerger@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Geschäftsleitung Dürrlauf, Julian 888-39 
j. duerrlauf@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Sekretariat Estenfeld Ackermann, Margit 888-23 
vorzimmer-est@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

 Full, Nico 888-19 
n.full@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Sekretariat Eisenheim Müller, Gianna 888-25 
g.mueller@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Sekretariat Prosselsheim Schmitt, Sigrid 888-24 
s.schmitt@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Bürgerbüro, Kfz Iff-Bach, Ulrike 888-26 
u.iff@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

 Müller, Gianna 888-25 
g.mueller@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Einwohnermeldeamt, Passamt 
 Eydel, Bertram 888-11 

b.eydel@vgem-estenfeld.bayern.de 
 

 Iff-Bach, Ulrike 888-26 
u.iff@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Mitteilungsblatt Estenfeld 
und Prosselsheim Schmitt, Sigrid 888-24 

s.schmitt@vgem-estenfeld.bayern.de 
 

Mitteilungsblatt Eisenheim Iff-Bach, Ulrike 888-26 
u.iff@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Kämmerei Friedrich, Anja 888-15 
a.friedrich@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

 Kaufmann, Sitta 888-54 
s.kaufmann@vgem-estenfeld.bayern.de 

 
 

 Wieland, Simon 888-21 
s.wieland@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Steueramt, Sicherheit, Lomakin, Alex 888-14 
Ordnung                a.lomakin@vgem-estenfeld.bayern.de 
 

Ort, Rainer 888-50 
r.ort@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Kasse Säckl, Josef 888-16 
j.saeckl@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Reisinger, Jennifer 888-52 
j.reisinger@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Bauabteilung Deppner, Georg 888-17 
g.deppner@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

  Dürrlauf, Julian 888-39 
j.duerrlauf@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

 Horn, Sandra 888-56 
s.horn@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Vergabewesen  Will, Christiane 888-13 
c.will@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

  Spiegel, Heike 888-12 
h.spiegel@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Personalstelle  Proksch, Theresa 888-20 
t.proksch@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

Standesamt Dürrlauf, Julian  888-39 
j.duerrlauf@vgem-estenfeld.bayern.de 

 
 

Internet-Seite Markt Eisenheim: 
www.eisenheim.de 
E-mail-Adresse VG Estenfeld 
post@vgem-estenfeld.bayern.de 

 
 
 
 
 

 

Bauhof Markt Eisenheim 
 

Oliver Schuler  0151/15060601 
Sebastian Zinnecker 0151/15060602 

 
bauhof@eisenheim.de 

 

 

 

mailto:buergermeisterin@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:j.%20duerrlauf@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:vorzimmer-est@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:u.iff@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:b.eydel@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:a.friedrich@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:s.kaufmann@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:a.lomakin@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:j.saeckl@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:g.deppner@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:c.will@vgem-estenfeld.bayern.de
mailto:post@vgem-estenfeld.bayern.de
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BEKANNTMACHUNG 
 

Geschäftsordnung für den 
Gemeinderat des Marktes Eisenheim 

vom 06. Mai 2020 
Legislaturperiode 2020 – 2026 

sowie 
Satzung zur Regelung von Fragen 

des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
des Marktes Eisenheim 

vom 12. Juni 2020 
 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass die Ge-
schäftsordnung für den Gemeinderat des Marktes 
Eisenheim vom 06. Mai 2020 (Legislaturperiode 2020 
– 2026) sowie die Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts des Mark-
tes Eisenheim vom 12.06.2020 in der Verwaltungs-
gemeinschaft Estenfeld, Untere Ritterstr. 6, 97230 
Estenfeld niedergelegt sind. 
Die Geschäftsordnung und die Satzung liegen in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Esten-
feld zur Einsichtnahme während der allgemeinen 
Geschäftszeiten in Zimmer Nr. 106 auf. 
 
Eisenheim, 12. Juni 2020 
 
MARKT EISENHEIM 
 
Christian Holzinger 
1. Bürgermeister 
 

 
 

Information des Frauenhauses Würzburg 
 

Viele Frauen wissen nicht, wohin sie sich wenden 
können, wenn sie Opfer häuslicher Gewalt wurden. 
Frauenhäuser helfen Opfern häuslicher Gewalt nicht 
nur durch Vermittlung eines sicheren Ortes, sondern 
beraten auch über Sicherheitsmaßnahmen, rechtliche 
Möglichkeiten und weitere Unterstützungsangebote. 
Die Würzburger Frauenhäuser sind unter folgenden 
Rufnummern rund-um-die-Uhr an 365 Tagen im Jahr 
erreichbar: 
AWO-Frauenhaus: 0931/619810 
Frauenhaus im SKF: 0931/4500777 
 

 

Rentenangelegenheiten 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld weist darauf 
hin, dass keine Beratung bei Rentenangelegenheiten 
erfolgen kann.  
Es können lediglich Rentenanträge der Bürgerinnen 
und Bürger angenommen und an die Deutsche Ren-
tenversicherung weitergeleitet werden. 
Den Antragstellern wird empfohlen, den Antrag di-
rekt bei der Deutschen Rentenversicherung abzuge-
ben und ggf. einen Beratungstermin zu vereinbaren 
(Deutsche Rentenversicherung, Friedenstr. 12/14, 
97072 Würzburg, Tel. 0931/802-3030). 
Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um Beach-
tung.  
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Kompostieranlage Oberpleichfeld 
Öffnungszeiten 

 
Montag   9 – 18 Uhr 
Donnerstag 10 – 18 Uhr 
Freitag  10 – 18 Uhr 
Samstag   8 – 14 Uhr 

 
Rindenmulch, Erden und ähnliche Produkte können 
dort erworben werden. 
 

 

 
 

 
 

Herausgegeben von der 
Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld 

Telefon 09305/888-0 
Verantwortlich: Bürgermeister Holzinger 

Druck: Rosis-Offsetdruck, Erbshausen 
 

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 
Dienstag, 28. Juli 2020 

Anzeigenschluss: Dienstag, 14. Juli 2020 
 

Anzeigen bitte an folgende Mail-Adresse senden: 
u.iff@vgem-estenfeld.bayern.de 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
Meisterbetrieb der Kaminkehrerinnung 

Alexander Tepper 
Riedweg 20, 97273 Kürnach 

Tel. 09367/9863513 und 0171/9901084 
Fax: 09367/9863514 

e-mail: tepperalex@gmx.de 
Fachgerechte und preiswerte Reinigung Ihres 

Kaminofens bzw. Kachelofens und der Ölheizung 
 

 
 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

Außerhalb der üblichen Sprechzeiten erreichen 
Sie den hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter 

Tel. 116 117. 
 

Die Rettungsleitstelle für Notarzteinsätze und  
Feuerwehr erreichen Sie unter  

Tel. 112. 
 

 
 
 

Wertstoffhof Wachtelberg in Kürnach 
Öffnungszeiten 

 

Dienstag 9 – 18 Uhr 
Mittwoch 7 – 12 Uhr 
Donnerstag 9 – 18 Uhr 
Freitag  9 – 18 Uhr 
Samstag 9 – 14 Uhr 

 

 
 

 

mailto:u.iff@vgem-estenfeld.bayern.de
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Abwasserzweckverband 
Untereisenheim 

 
Unterstützen Sie die Kläranlage 
durch sachgemäße Entsorgung 

Ihrer Abwässer 
 
In den Kläranlagen kommen alle Abwässer an, 
die in den Kanal eingeleitet werden. Dabei kön-
nen bestimmte Fremdstoffe - insbesondere die 
aus den häuslichen Abwässern - meist sehr auf-
wändige und damit kostenintensive Reinigungs-
verfahren verursachen. 
 

So kommt es immer wieder zu Störungen in den 
Pumpwerken, da sich im Kanalnetz sogenannte 
„Verzopfungen" bilden, die zum Ausfall der 
Pumpen führen. Dabei setzt sich an den Pumpen 
alles fest, was zuvor nicht abgefangen werden 
konnte. 
 

Das Besondere dabei ist, dass sich ganz dicke 
Klumpen an der technischen Anlage bilden, wie 
bei den Knethaken in einem zu festen Kuchen-
teig. Problematisch ist in der Kläranlage und in 
den Pumpenschächten allerdings, dass das zum 
Ausfall der Pumpen führen kann. 
 

Die Pumpen müssen dann durch das Kläranla-
genpersonal ausgebaut und gereinigt werden. 
Dies ist sehr zeit- und kostenaufwändig. 
 

Sie können helfen, diese Kosten zu vermeiden. 
 

Folgendes darf nicht in die Kanalisation eingelei-
tet werden: 
 

• Ölpflegetücher, Lotionspflegetücher, Reini-
gungstücher, Tampons und Binden siehe auch 
Kennzeichnung auf der jeweiligen Verpackung 

• Fette (jeglicher Art), Kleidung (jeglicher Art), 
Putzlumpen 

• Feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie 
Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-
ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Kü-
chenabfälle, Schlachtabfälle, Hefe, flüssige 
Stoffe, die erhärten 

• Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabschei-
dern, Jauchen, Gülle, Schmutzwasser aus 

Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, 
Molke 

 

• Absetzgut, Schlämme oder Aufschwem-
mungen aus Vorbehandlungsanlagen, 
Räumgut aus Grundstückskläranlagen 
(gilt auch für den Inhalt von stillgelegten 
3-Kammer-Gruben) und Abortgruben 

• Feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe 
wie Benzin, Benzol, Öl 

• Infektiöse Stoffe, Medikamente 

• Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen 
Verfärbung des Schmutzwassers in der 
Sammelkläranlage oder des Gewässers 
führen, Lösemittel 

• Schmutzwasser oder andere Stoffe, die 
schädliche Ausdünstungen, Gase oder 
Dämpfe verbreiten können 

• Grund- und Quellwasser 

• Zigarettenstummel 

• Batterien 
 

Die Einleitung der vorgenannten Stoffe führt da-
zu, dass der Feinrechen am Einlauf der Kläranlage 
erhebliche Mengen Abfall aus dem Abwasser fi-
schen muss - dieser muss dann in der Müllver-
brennung sachgerecht entsorgt werden. Zugleich 
wird auch die Reinigung des Abwassers er-
schwert. 
 

Ferner können die technischen Einrichtungen, wie 
z.B. Pumpstationen, Schaden nehmen. 
 

Auch ist es für unsere Mitarbeiter nicht ange-
nehm, wenn sie immer wieder Bündel von Ölpfle-
getüchern, Reinigungstüchern usw. aus den 
Pumpstationen oder Schächten mit scharfen Mes-
sern entfernen oder die Einrichtungen von Ablage-
rungen (z.B. von Fetten) reinigen müssen. 
 

Wer diese Einleitungsverbote nicht beachtet, haf-
tet der Gemeinde und dem Abwasserzweckver-
band Untereisenheim für alle ihnen dadurch ent-
stehenden Schäden und Nachteile. Ferner handelt 
es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit, die 
mit Geldbuße belegt werden kann. 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 
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Gemeinschaftspraxis        

Dr. med. Elke Schewe-Hartmann      Bahnweg 3 

Dr. med. Stephan Hartmann      97279 Prosselsheim 

Fachärzte für Allgemeinmedizin       Tel. 09386/1480 

Lehrbeauftragte der Universität Würzburg      Fax. 09386/1486 
 

 

WIR MACHEN URLAUB 

VOM 

27.07.2020 BIS EINSCHL. 14.08.2020 
 

Vertretung: 
 

Praxis Dr. Trost, Volkach    Tel. 09381/514 

Praxis Dr. Kluge, Bergtheim  Tel. 09367/3990 

Praxis Dr. Brede, Estenfeld   Tel. 09305/227 

 

Außerhalb der üblichen Sprechzeiten erreichen Sie den ärztlichen Notfalldienst unter der Tel.Nr. 116117 

und die Rettungsleitstelle unter 112. 
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Der Landkreis-Bus

MIT ABSTAND DIE 
BESTE ENTSORGUNG
Bitte beachten Sie für Ihren Besuch auf unseren 
Wertsto� höfen die derzeitigen Zusatzregeln:

• Abfälle müssen zerlegt und vorsortiert angeliefert 
werden. Besonders große oder unsortierte 
Anlieferungen können abgewiesen werden.

• Anlieferungen werden blockweise und mit 
einer begrenzten Anliefererzahl abgefertigt. 

• Das Wertsto� hofpersonal darf beim Entladen 
der Wertsto� e nicht behilfl ich sein.

• Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist 
durchgängig einzuhalten.

• Anlieferungen sind soweit möglich nur 
durch eine Person zu tätigen.

• Das Fahrzeug darf während eventueller 
Wartezeiten nicht verlassen werden.

• Zum Schutz aller sind Mund-Nasen-Bedeckungen 
während des gesamten Entsorgungsvorgangs 
verpfl ichtend zu tragen.

Wir danken für Ihre Unterstützung!

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Ö� nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr


